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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr:

Datum:
Status:

BV Dob GV 477/22

12.04.2022
offentlich

30-Zone Alt Schlagsdorf

Fachbereich: Biirgeramt

Sachbearbeiter/-in: Herr Hahn

| Beratungsfolge (Zustindigkeit)

Sitzungstermin

Sachverhaltsdarstellung:

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
Luftbild

Ca. 1000,-€ fiir die Beschilderung

Durch den Bauausschuss wurde um eine Vorabanfrage bei der Verkehrsbehorde gebeten, ob
Alt Schlagsdorf als 30-Zone ausgewiesen werden kann. Diese hat keine Einwénde, es ist
aber ein Beschluss der Gemeindevertretung notwendig.

Beschlussvorschlag:

Alt Schlagsdorf soll als Tempo 30-Zone ausgewiesen werden.
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Dob GV 483/22
Datum: 13.05.2022
Status: offentlich

Abschluss eines Stiidtebaulichen Vertrages zur 1. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 5 "Feriensiedlung OT REtgendorf Kiefernweg 1 - 13"
der Gemeinde Dobin am See

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Admin

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 01.06.2022
(Vorberatung)

Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung) 08.06.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Die Gemeinde Dobin am See hat am 13.04.2022 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Anderung
des B-Plans Nr. 5 ,,Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 — 13* gefasst.

Planungsziel der Anderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Umnutzung eines Wochenendhauses in ein Betriebsleiterwohnhaus mit entsprechenden
Nebenanlagen.

Eigentiimerin und Investorin fiir das Vorhaben ist die Betreiberin des Ferienparks, Frau
Andrea Marek, Kiefernweg 1 in 19067 Dobin am See OT Retgendorf.

Zur Regelung der Verpflichtungen der Vertragspartner (Investorin und Gemeinde) soll der
anliegende Stadtebauliche Vertrag abgeschlossen werden.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Entwurf Stiddtebaulicher Vertrag




Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeinde Dobin am See stimmt dem in der Anlage beigefiigten Entwurf des
Stadtebaulichen Vertrages zwischen der Gemeinde Dobin am See und Frau Andrea Marek
iiber die Verwirklichung der 1. Anderung des B-Plans Nr. 5  Feriensiedlung OT
Retgendorf Kiefernweg 1 — 13 der Gemeinde Dobin am See zu.

2. Der Biirgermeister und einer seiner Stellvertreter werden beauftragt, den Stidtebaulichen
Vertrag zu unterzeichnen.




ENTWURF

Stadtebaulicher Vertrag
Nr. 19-B5_1/22

zwischen

der Gemeinde Dobin am See,

vertreten durch den Blrgermeister, Herrn Andreas Schwarz,
Amtsstrale 5 in 19089 Crivitz

- nachstehend als ,,Gemeinde‘ bezeichnet

und

Frau Andrea Marek,

Kiefernweg 1 in19067 Dobin am See OT Retgendorf,

- nachstehend als ,,Vorhabentragerin“ bezeichnet

wird auf der Grundlage des § 11 BauGB in der derzeit giiltigen Fassung folgender

Stadtebaulicher Vertrag geschlossen:
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ENTWURF

§1
Gegenstand des Vertrages
1. Die Gemeinde Ubertragt der Vorhabentragerin die Ausarbeitung und Finanzierung der
stadtebaulichen Planungen fir die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 5

,Feriensiedlung OT Retgendorf Kiefernweg 1 - 13“ der Gemeinde Dobin am See.

2. Das Vertragsgebiet umfasst das im Lageplan (Anlage 1) gekennzeichnete Flurstiick
116/36 der Flur 1 in der Gemarkung Retgendorf mit einer Gesamtflache von 1.310 m2

Das Gebiet befindet sich im Kiefernweg 13 im Ortsteil Retgendorf.

Vorhabenl:>§e§chreibung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Planungsziel verfolgt, eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten und die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die Ausweisung eines Betriebsleiterwohnhauses flir den angrenzenden Ferienpark
Retgendorf zu schaffen.
Von folgenden Zielen soll ausgegangen werden:
- Zulassigkeit eines Wohngebaudes (Betriebsleiterwohnhaus)
- Anderung der zulassigen Grundflache (GR) fur das Wohnhaus sowie die Stellplatze,
Carports und Nebenanlagen unter Beibehaltung der Grundflachenzahl (GRZ) von
0,25 als Hochstmald der Bebauung
- Anderung der Festsetzungen zur Trauf- und Firsthéhe in angemessener Héhe fir ein

Wohngebaude

§3
Verpflichtende Leistungen
1. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten die Erarbeitung der 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 5 flr das Vertragsgebiet durchflhren zu lassen. Hierzu
gehdren auch die Fachplanungen und Fachgutachten, die fir die Ausarbeitung der

stadtebaulichen Planung erforderlich sind.
2. Die Vorhabentragerin ist berechtigt, fir die Erarbeitung der Anderung des

Bebauungsplanes und fur alle erforderlichen Fachplanungen/-gutachten leistungsfahige

Dritte zu beauftragen.
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ENTWURF

. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich zur Umsetzung der in der 1. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 5 getroffenen Festsetzungen. Sie verpflichtet sich auch zur
Vorbereitung und Durchfihrung von Vorkehrungen und Mallnahmen auf eigene Kosten,

die Voraussetzung fur den Vollzug der stadtebaulichen Planung sind.

. Die Vorhabentragerin verpflichtet sich, auf eigene Kosten zur Neuordnung der Flurstlicke
gemal der stadtebaulichen Planung sowie zu Vorbereitung und Durchfuhrung von
Malnahmen der Bodensanierung, des Immissionsschutzes, des Brandschutzes und
sonstiger vorbereitender Mallnahmen, soweit diese fur die stadtebauliche Planung und

den Vollzug der Anderung des Bebauungsplanes erforderlich sind.

. Die Vorhabentragerin hat die notwendigen stral’en-, naturschutz- und wasserrechtlichen
sowie sonstigen Genehmigungen bzw. Zustimmungen zur stadtebaulichen Planung vor
dem Satzungsbeschluss der Anderung des Bebauungsplanes einzuholen, wenn diese
aus fachrechtlicher Sicht vor dem Satzungsbeschluss vorliegen missen und soweit diese

nicht durch die Verwaltung der Gemeinde selbst zu beantragen sind.

. Die Gemeinde wird das erforderliche Bauleitplanverfahren betreiben.

. Die Vertragsparteien sind sich darUber einig, dass ein Rechtsanspruch der
Vorhabentragerin auf Beschlussfassung Uber die Satzung der 1. Anderung des

Bebauungsplanes Nr. 5 durch diesen Vertrag nicht begrindet wird.

. Die Verantwortung der Gemeinde  fur das gesetzlich vorgesehene

Planaufstellungsverfahren bleibt unberihrt.

§4

Haftung

. Die Vorhabentragerin haftet nach Maligabe der gesetzlichen Bestimmungen fir jeden
versicherungsfahigen Schaden, der durch die Verletzung der ihr obliegenden allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht entsteht und auch fir solche Schaden, die infolge von
umweltzerstorerischen Eingriffen oder Verunreinigungen sowie durch Malnahmen an
bereits verlegten Leitungen bzw. O&ffentlichen und/oder kunftig o&ffentlichen
ErschlieBungseinrichtungen verursacht werden. Die Vorhabentragerin stellt die Gemeinde
insoweit von allen Schadensersatzansprichen frei. Dies auch insoweit, als sie auf das
Verhalten oder Unterlassen von ihr beauftragter Dritter zurlckzufihren sind. Diese

Regelung gilt unbeschadet von Eigentumsverhaltnissen.
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1.

ENTWURF

. Die Gemeinde Ubernimmt keine Haftung flir das Vorhaben an sich sowie fir ein

eventuelles satzungs- und/oder vertragswidriges Verhalten der Vorhabentragerin oder

durch von ihr beauftragte Dritte.

§5

Ausschluss von Anspriichen gegeniiber der Gemeinde

. Anspriche sowie die Haftung fir etwaige Aufwendungen der Vorhabentragerin, die diese

im Hinblick auf die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Verwirklichung des

Vorhabens tatigt, sind ausgeschlossen.

Fir den Fall der Aufhebung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 5 kénnen
Anspriche gegen die Gemeinde nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch flir den
Fall, dass die Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit der Anderung des Bebauungsplanes im
Rahmen eines Normenkontrollverfahrens festgestellt wird. Auch fur den Fall, dass der
Bebauungsplan oder die Anderung des Bebauungsplans im Laufe eines gerichtlichen
Streitverfahrens fur unwirksam erklart wird, kdnnen Anspruche gegen die Gemeinde nicht

geltend gemacht werden.

§6

Urheber- und Nutzungsrechte

. Das Urheberrecht der eingereichten Unterlagen verbleibt beim Projektverfasser. Die

Vorhagentragerin halt die Gemeinde von jeglichen urheberrechtlichen Anspriichen frei.

Die Vorhabentragerin stellt mit dem Auftragnehmer Einvernehmen her, dass die
Gemeinde die gemal dieses Vertrages erbrachten Leistungen ohne Zustimmung nutzen
und andern darf und ausschliel3lich darliber entscheidet, ob, wie und in welcher Form

diese Leistungen verdffentlicht werden.

Bei Ubertragung, Aufhebung oder Riicktritt des Vertrages gehen alle bis dahin erbrachten

Unterlagen in das Nutzungsrecht der Gemeinde Uber.

§7
Ubertragbarkeit und Kiindigung des Vertrages

Der Vertrag ist ohne ausdruckliche Zustimmung der Gemeinde nicht Ubertragbar.
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ENTWURF

2. Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund gekindigt werden. Die

Kindigung bedarf der Schriftform.

3. Die Geltendmachung gegenseitiger Anspriche ist ausgeschlossen. Wird der Vertrag
allerdings aus einem Grund gekindigt, den die Gemeinde alleinverantwortlich zu
vertreten hat, wird der Vorhabentrdgerin das Recht zugesprochen, die bis dahin
getatigten und nachgewiesenen Kosten und Aufwendungen bei der Gemeinde geltend

machen zu kénnen.

§8
Gerichtsstand
Fir die Entscheidung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Verwaltungsgericht

Schwerin zustandig.

§9
Schlussbestimmungen
1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur zum Zweck der
Vertragsdurchfihrung / -erfillung. Es gelten die Bestimmungen der DSGVO, die im

Zusammenhang mit einer vertragsgebundenen Datennutzung/-verarbeitung stehen.

2. Nebenabreden bestehen nicht.

3. Anderungen oder Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit

der Schriftform.

4. Sollte eine der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen unwirksam sein oder
werden, wird davon die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berlhrt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung mdglichst nahe

kommt.

5. Tritt nach Vertragsabschluss eine wesentliche Veradnderung der rechtlichen und
tatsachlichen Verhaltnisse ein, die bei Abschluss dieses Vertrages mafigebend waren,
und sind infolge dessen die gegenseitigen Verpflichtungen der Gemeinde und der
Vorhabentragerin in ein grobes Missverhaltnis geraten, werden Gemeinde und
Vorhabentragerin eine angemessene Anpassung des Vertrages an die geadnderten

Verhaltnisse herbeifiihren.
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ENTWURF

6. Die Vertragspartner sind sich dartber einig, dass alle Meinungsverschiedenheiten aus
oder im Zusammenhang mit der Durchfihrung des Vertrages im gegenseitigen
Einvernehmen geregelt werden sollen. Fur Streitfalle, welche im Zusammenhang mit
dem Vertrag zwischen den Vertragspartnern nicht einvernehmlich beigelegt werden
konnen, gilt Folgendes: Die Vertragsparteien sind sich einig, dass es sich bei diesem
Vertrag um einen o6ffentlich-rechtlichen Vertrag handelt. Die Vertragsparteien erkennen
daher an, dass fur die Klarung etwaiger Streitigkeiten im Vollzug dieses Vertrages die
Verwaltungsgerichtsbarkeit zustandig ist (Gerichtsstand ist Schwerin); dies gilt allerdings
nicht fur Anspruche aus zivilrechtlichen Vertragen, die in Erflllung dieses Vertrages mit

Dritten geschlossen werden.

7. Dieser Vertrag ersetzt nicht die nach gesetzlichen und satzungsrechtlichen
Bestimmungen durch die Vorhabentragerin zu beantragenden notwendigen Erlaubnisse,

Zustimmungen und Genehmigungen.

8. Alle im Zusammenhang mit der Erflillung dieses Vertrages entstehenden Kosten und

Aufwendungen werden von der Vorhabentragerin getragen.

Dobin am See, den.......cc..cccoeeeen.... Dobinam See, den.......cc..cccoveeveeennnn..
AndreasSchwarz ........................ AndreaMarek ......................................
Burgermeister Vorhabentragerin

Thorsten Kieckbusch
Stellv. des Blrgermeisters
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Anlage 1

Ubersichtsplan
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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Dob GV 485/22
Datum: 18.05.2022
Status: offentlich

Beschluss zur Umsetzung der AusgleichsmaBnahmen zur 1. Anderung des
vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 8 ""Biogasanlage Diakonie"

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Frau Siraf

Beratungsfolge (Zustiandigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 01.06.2022
(Vorberatung)

Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung) 08.06.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Die Gemeinde Dobin am See hat in der Sitzung am 13.04.2022 die Anderung zum
Durchfiihrungsvertrag zur 1. Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8
"Biogasanlage Diakonie" mit der Biogasanlage Neues Ufer GmbH hinsichtlich der
AusgleichsmaBBnahme A 2 abgelehnt.

Die Gemeindevertreter stimmen der Umsetzung der AusgleichsmaBBnahme A 2 iiber ein
Okokonto nicht zu. Es soll eine Pflanzung im Gemeindegebiet erfolgen.

AusgleichsmaBnahme A2
- 500 m? Hecke aus einheimischen und standortgerechten Strauch- und Baumarten mit
einem Kompensationsflichendquivalent von 1.250 Punkten
- Fiir diese Pflanzung muss nunmehr zunichst ein geeigneter Standort gefunden werden
und mit der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises abgestimmt werden
- Die Pflanzung einschlieBlich 3-jdhrige Entwicklungspflege erfolgt durch den
Vorhabentriger, die Biogasanlage Neues Ufer GmbH.
- Die Hecke ist anschlieBend dauerhaft durch die Gemeinde zu pflegen und zu erhalten.
Alle vorgenannten Punkte wiren iiber die Anderung des Durchfiihrungsvertrages
entsprechend zu regeln und durch die Gemeinde zu beschlieen.

Mogliche Standorte (sh. Anlage):

Der von der Gemeinde vorgeschlagene Standtort am Sportplatz der Gemeinde ist nicht
umsetzbar. Das gesamte gemeindeeigene Flst. 273/6 (sh. Anlage) befindet sich im
Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4 ,Freizeitsportanlage Retgendorf und ist mit den
Sportanlagen und Ausgleichsmallnahmen fiir die Sportanlage tiberplant (jedoch nicht
umgesetzt). Eine doppelte ,,Belegung® mit einer Ausgleichsmallnahme ist nicht moglich.

Auf dem gemeindeeigenen Flst. 51/3 in Neu Schlagsdorf (hinter der Feuerwehr) ist eine




Heckenpflanzung als Abgrenzung zur Ackerfliche moglich.

Eine nochmalige Pflanzung auf den gemeindeeigenen Flst. 185/69 und 185/79 in Retgendorf
(Bolzplatz an der KITA) als Abgrenzung zur vorhandenen Wohnbebauung ist am
sinnvollsten. Diese Fliche ist im B-Plan als offentliche Griinfliche ausgewiesen, eine
Pflanzung ist somit moglich.

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten fiir dauerhafte Pflege und Erhalt der Maflnahme nach der Schlussabnahme

Anlage/n:
Mogliche Standorte

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See beschliet die Umsetzung der
AusgleichsmaBnahme A 2 aus der 1. Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
8 "Biogasanlage Diakonie" durch den Vorhabentriger (Biogasanlage Neues Ufer GmbH) auf
den gemeindeeigenen Flst. 185/69 und 185/79 der Flur 1 in der Gemarkung Retgendorf.

Beschlussvorschlag 2:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See beschliet die Umsetzung der
AusgleichsmaBnahme A 2 aus der 1. Anderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
8 "Biogasanlage Diakonie" durch den Vorhabentriger (Biogasanlage Neues Ufer GmbH) auf
dem gemeindeeigenen Flst. 51/3 der Flur 1 in der Gemarkung Neu Schlagsdorf.
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Mogliche Standorte

Neu Schlagsdorf, Fist. 51/3




Retgendorf, Fist. 185/69 und 185/79 — Bolzplatz
o O 1575




	Ö Top 8 BV Dob GV 477/22
	Ö Top 8 BV Dob GV 477/22 Anlage 01 'mapAS'
	Ö Top 9 BV Dob GV 483/22
	Ö Top 9 BV Dob GV 483/22 Anlage 01 'Entwurf Städtebaulicher Vertrag.doc'
	Ö Top 10 BV Dob GV 485/22
	Ö Top 10 BV Dob GV 485/22 Anlage 01 'Anlage Standorte'

